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RATGEBER

Sie fragen -
wir antworten

AHV

/c/z er/za/te votz memer Petzsztms-
fazswe m rege/rnzZMigem Twtzus
ein« sogenannte Febensbesc/zemz-

gzmg ätzrc/z meine H^c>/mgemei«<ie.

/c/z^rage mzc/z, o&£?ze5em_^4«5Me/zen

entsprochen werzien mzzss. Könnte
zize entsprechende /n/brmatzon
nzcht dwrch ziie IFohngemeznde an
die A/7F er/b/gen, so dass die Pen-
sionshasse ihrerseits /zenoziwc/z bei
der AfdF nac/z/ragen kann? Wenn
dies nz'c/zi znög/ic/z ist, könnte die
Pensionskasse ihre Um/rage nicht
direkt bei den Wo/zngeznezn<ien
ihrer Pensionäre machen? P,v er-
sc/zeinz' mir erniedrigend bis maka-
ber, dass ich mic/z /ierso'n/ic/z ai/e
2 Jahre ziarüber azzsweisen mass,
dass ic/z noc/z existiere.

Für die in Ihrer Anfrage formu-
Herten Gefühle habe ich sicher ei-
niges Verständnis, muss Ihnen
aber gleichzeitig mitteilen, dass es
wohl kaum ein anderes, einfaches

In unserer Rubrik beantworten
Fachleute Fragen von Abon-
nenten, die auch für andere
Leser/innen von Interesse
sind. Dieser Leserdienst ist für

Sie unentgeltlich.
(Für Auskünfte, die nicht
publiziert werden, wird ein

Unkostenbeitrag erhoben.)

Verfahren gibt, welches zum glei-
chen Ergebnis führt. Gerne be-
gründe ich diese Auskunft wie
folgt:
- Wie alle Versicherungen, so
sind auch die Pensionskassen ver-
pflichtet, die oz-äzzMzzgrgemä^e

Awszab/wzzg zier Lezishmge« im
Rahmen des Möglichen sicherzu-
stellen. Bei Pensionskassen gehört
dazu insbesondere die Lebensbe-
scheinigung; daneben müssen
auch weitere Angaben wie Wohn-
adresse, Zivilstand, Kinder usw.
überprüft werden.

- Wie Sie vermuten, hat grund-
sätzlich auch die AHV die glei-
chen oder ähnhche Abklärungen
vorzunehmen. Da aber zier Fersi-
c/zerfezzkreA zier PezzizozzikaMezz

nicht mit ziem Ferszb/zerte/z/crez's zier
emze/zzezz /I ff F-d«.sg/e/c/z.y/ca«'ezi
übereinstimmt, würde eine interne
Meldung zwischen AHV und
Pensionskassen nur zusätzhche
administrative Umtriebe bringen,
ohne dass die nötige Sicherheit
gegeben ist.

- Das ganze Problem wird da-
durch verschärft, dass - aus guten
Gründen! - die barge/ä/o.s'z? Azzs-

za/z/wzzg von Pensionen and Ai/F-
Renten in den letzten Jahren wei-
terhin zugenommen hat. Es ist da-
bei keinesfalls so, dass diese Lei-
stungen immer auf das gleiche
Konto bei der gleichen Bank aus-
gerichtet werden.

- SchliessHch ist gerade in der
heutigen Zeit wieder vermehrt das
AnHegen des Per.sön/ze/z/cAte-
sc/znfzes zu beachten. Wenn eine
Institution, sei dies nun eine Pen-
sionskasse, die AHV-Ausgleichs-
kasse oder sonst eine Institution,

persönliche Angaben abzuklären
hat, dann soll dies mögHchst über
die betroffene Person selber und
nicht «hinter deren Rücken» von
einer Institution zur anderen ge-
schehen.
Die Auskunft, welche von Ihrer
Pensionskasse verlangt wurde,
Hegt letztHch auch in Ihrem Inter-
esse. Die Pensionskasse darf denn
auch im Rahmen der Mitvvir-
katzg^p/Zzc/zf zier Fersiekerten er-
warten, dass Sie die entsprechen-
de Bestätigung ausgefüllt zurück-
senden. Erfahrungsgemäss zeigen
die periodischen Überprüfungen
der persönHchen Verhältnisse
denn auch in vielen Fällen, dass es

unterlassen wurde, Änderungen,
die Einfluss auf die Versiehe-
rungsleistungen haben, der Kasse
umgehend zu melden. LetztHch
führt also die gewünschte Be-
scheinigung auch für Sie zu einer
zusätzhehen Sicherheit.

Die Berechnung der
Ergänzungsleistung
für im Konkubinat
lebende Rentner
7ck habe gekört, dass einer z'm Kon-
kwbinai Zebenden Frau bei zier Pe-
recknzzng zier Prgänzwzzgs'/ezs'twng
ein gewisser Lob« /ür ziz'e //aus-
kaZt/wkrMng angerechnet wird.
Stimmt das?

Die Ergänzungsleistungen werden
nach dem Bedarf im Einzelfall be-
rechnet. Da es sich um richterhch
überprüfbare Ansprüche handelt,
sind entsprechend detailherte
Vorschriften im Einzelfall zu be-
achten. Es ist daher schwierig, auf
Ihre Frage eine allgemeingültige
Antwort zu erteilen. Im Einzelfall
begründete Abweichungen muss
ich daher vorbehalten. Die
Grundzüge, die zu beachten sind,
lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:

- Für Personen, die im Konkubi-
nat zusammenleben, wird die Er-
gänzungsleistung grundsätzlich

Lebensbescheinigung
für die Pensionskasse
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wie für /riTze/permne« berechnet.
Allerdings muss auch in diesen
Fällen der tateäcW/cAe Teda?/ er-
mittelt werden.

- Die A//erico.îta« der gemetata-
men fTo/mu«g sind in der Regel
auf die einzelnen Personen gleich-
mässig aufzuteilen. Abweichun-
gen sind insbesondere möglich,
wenn eine Person nachgewiese-
nermassen den grössten Teil der
Wohnung für sich selber in An-
spruch nimmt; in diesem Fall ist
die Aufteilung nach den Verhält-
nissen vorzunehmen.

- Auch die Haushaltführung
stellt einen wirtschaftlichen Wert
dar, der bei der Berechnung der
Ergänzungsleistung mitberück-
sichtigt werden muss. Einer im
Konkubinat lebenden Person ist
die Haushaltführung als Einkorn-
men grundsätzlich auch anzu-
rechnen; wenn allerdings die Per-

son, die von der Haushaltführung
«profitiert», wirtschaftlich nicht
in der Lage ist, eine entsprechende
Entschädigung zu leisten, kann
auf die Anrechnung verzichtet
werden.
Es zeigt sich einmal mehr, wie sehr
im Rahmen der Ergänzungslei-
stungen auf die tatsächlichen
wirtschaftlichen Verhältnisse im
Einzelfall eingegangen werden
kann. Dies macht es aber auch
unmöglich, die Ansprüche von
Amtes wegen abzuklären.

Z>. iwr. Rudo//" Tuor

Ge/e/ifcsc/imerzeu
nach Sport und Wanderungen?

Dann gleich
Dr. med. Knobels

Knobelol
mit der Heilkraft
naturlicher Kräuter-
extrakte einreiben.
Das fördert die
Durchblutung und

aktiviert den •"

Heilungs-
prozess.
/n xtpof/reke/r
und Drogerien

RECHT
Vorzugspreis
für vererbtes Haus
/c/z riz« jc/zo« .seri Ja/zre« fFz'twe.

Metae riezrie« Sô'/zzze zzzzd rize Toc/z-

ter p/7ege/z mzt mz> et« rege/mär«-
ges wzzri gtac.y Fer/zà'/taz's. Dze

Toc/zter wo/z«t z>n g/ezc/zezz Z>oz/wz'e

z'c/z, </ze Sö/zne wo/zzzerz aziwärts zznri

ri/iri yzrzazzzz'e// gta sz'tazert. /c/z
möc/zte z'zz mez'/zem Testament Zze-

stimmen, dass dze Toc/zter das //azzs

zw einem günstigen Treis erwerben
kann, /st z/ies zw/ässig?

Das schweizerische Erbrecht
kennt die Vermutung, nicht aber
die Pflicht des Erblassers, die
Kinder und weitere Nachkommen
gleich zu behandeln. Demgegen-
über haben die Kinder einen sehr
hohen Pflichtteilschutz, nämlich
% des gesetzlichen Erbanspru-
ches. In Ihrem Falle hat jeder der
Söhne somit %2 (% vom gesetzli-
chen Erbanspruch von Vi) auf je-
den Fall zugute. Sie können also
Ihrer Tochter insgesamt die Hälf-
te des Nachlassvermögens verma-
chen, nachdem die Pflichtteile der
beiden Söhne zusammen ¥12 oder
1/2 des Nachlasses ausmachen.
Es ist zulässig, einem der drei
Kinder explizit eine Liegenschaft
im Sinne eines Vermächtnisses zu
überschreiben und dies auch zu
einem bestimmten Preis. Zur Fra-
ge, ob damit der Pflichtteil verletzt
wird, ist alsdann eine theoretische
Rechnung anzustellen: Der
Nachlass ist rechnerisch zu teilen,
wie wenn das Testament nicht
existieren würde. Von den sich
dabei ergebenden gesetzlichen
Erbteilen der Söhne ist deren
Pflichtteil zu berechnen. Dieser
Betrag muss sodann mit demjeni-
gen verglichen werden, der sich
bei einer Erbteilung nach den te-
stamentarischen Vorschriften er-

geben würde. Eine allfällige Dif-
ferenz ist auszugleichen (Herstel-
lung des Pflichtteiles). Diesen
Pflichtteilschutz müssten die Söh-
ne allerdings selbst geltend ma-
chen. Es ist ihnen selbstverständ-
lieh unbenommen, ein Testament
zu akzeptieren, welches ihre
Pflichtteile verletzt. Nur wird man
bei der Abfassung eines Testa-
mentes nicht genau wissen kön-
nen, ob einer oder ob beide Söhne
eine solche Verletzung ihres
Pflichtteils dereinst hinnehmen
werden.
Nun ist gerade im Falle des Ver-
mächtnisses über eine Liegen-
schaft zu einem Vorzugspreis ganz
entscheidend, wie hoch der Wert
der Liegenschaft in dieser theore-
tischen Rechnung veranschlagt
wird. Dies darf nicht ein Spekula-
tiver, aber auch nicht ein reiner
Verkehrswert sein, den ein Dritter
bezahlen würde. Denn bei der
Übernahme der Liegenschaft in-
nerhalb einer Erbteilung müssen
die Erben weder eine Handände-
rungs- noch eine Grundstückge-
winnsteuer bezahlen. Dies wäre
aber dann der Fall, wenn die Er-
bengemeinschaft das Haus an
einen Dritten verkaufen würde.
Man hat mit anderen Worten den
Verkehrswert der Liegenschaft
um die mutmasslichen Handän-
derungs- und Grundstückge-
winnsteuern zu reduzieren. Der
übernehmende Erbe hat aller-
dings keinen rechtlichen An-
spruch auf eine solche Preisre-
duktion.
Die Beantwortung Ihrer Frage
hängt mit anderen Worten sehr

von Ihrem gesamten Vermögens-
stand ab. Dieser kann sich bis zum
Tode sodann verändern, genauso
wie der Wert des Hauses. Eine ge-
wisse Unsicherheit, ob die getrof-
fene testamentarische Verfügung
die Pflichtteile der Söhne verletzt
oder nicht, ist somit immer gege-
ben, wenn Sie der Tochter die Lie-
genschaft zu einem bestimmen
Vorzugspreis vermachen wollen.
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Es kann sich deshalb empfehlen,
eine allgemeine Formulierung zu
wählen, wonach die beiden Söhne
auf ihren Pflichtteil gesetzt wer-
den, der Tochter die dadurch frei-
werdende verfügbare Quote sowie
die Liegenschaft als solche zu Ei-
gen tum vermacht wird, ohne
einen konkreten Preis zu nennen.

7)r, /wr. A-/ar/c«.y T/evs,
Recbteanwa//

Medizin
Aluminium in
Kochtöpfen

Armschmerzen

sebwo//en. Die Schmerze« spüre /ch
meistens um Morgen beim A w/wa-
eben. 7ch kann währenA einiger
Zeit den Arm n/ch/ bocA/ieben.

7« den USA babe icb ge/esen, dass
A/wm/n/wm A/zhe/mer-7fra«kke//
verursachen könne. 7ch weiss, dass

man in diesen 7op/e« keine Speisen
au/bewahre« so//. Seit jeher kocbe
icb aber in A/um/n/um-Koch/öp/e«
(Tasser, Gemüse, keis und anderes.
/Vwn bin icb sebr beunruhigt.

Vermutlich leiden Sie an einer Pe-

riarthropathia humeroscapularis.
Das bedeutet ein schmerzhaft ein-
geschränktes Schultergelenk mit
Ausstrahlung in den Oberarm und
das Handgelenk. Mit einem Ten-
nisarm oder echtem Rheuma hat
dies so wenig zu tun wie mit Mus-
kelschwund. Es ist vielmehr ein
Reizzustand des Schultergelenkes
mit oft unklarer Ursache, aber
grundsätzlich guter Prognose. Die
Beschwerden können durch eine
Überbeanspruchung des Gelen-
kes, Zugluft, gelegentlich auch
durch einen früheren Unfall aus-
gelöst werden, der sich auf diese
Weise wieder bemerkbar macht.
Nebst kühlen Umschlägen sind
örtliche Salbenapplikationen,
schmerz- und entzündungshem-
mende Medikamente, in hartnäk-
kigen Fällen auch gezielte Schul-
tergymnastik hilfreich, die Ihnen
Ihr Arzt sicher gerne verschreibt.

Über die Ursache der Alzheimer-
Krankheit wurde in den letzten
Jahren viel diskutiert und ge-
schrieben, doch gibt es darüber
wenig gesichertes Wissen. Tat-
sächlich wiesen einige Studien
darauf hin, dass möglicherweise
diese fatale Erkrankung des Ge-
hirns durch eine übermässige Zu-
fuhr von Aluminium beeinflusst
wird. Eine genauere Untersu-
chung der Zusammenhänge be-
stätigte dann allerdings diese Ver-
mutung nicht. Es besteht also kei-
ne Veranlassung, Ihre Alumini-
um-Kochtöpfe nicht wie bisher
weiterzuverwenden.

H üffschmerzen

Se// einiger Zeh habe /ch Schmer-
ze« im Zinken Oberarm, /m Achse/-
ge/enk ««<7 mancbma/ auch im
77a«c?ge/enk. 7)er Arm «/ mcht ge-
69

Seit/ün//ahre« /e/Ae /ch (90) rechts
an e/ner heute kaum mehr zu ertra-
genAen COA-Arthrose. Zu e/ner
Operation konnten w/r uns wegen
e/ner Ang/na pector/s n/cht mehr
entsch/Zessen. IT/r versuchten, A/e

stets zunehmenAen Schmerzen
be/m Gehen unA Stehen meA/ka-
mentös zu h'nAern. 7m TTühyahr
erh/e/t /ch im Kan/on&spi/a/
acht Röntgenbestrah/ungen. Die
Schmerzen nahmen aber we/ter zu,
Aer 7?r/b/g war g/e/ch Au//. 7ch habe

yast ke/ne 77o//h««g mehr au/"77///è,
wenn /ch m/ch aw/" zwe/ Gehstöcke
gestützt unter he/t/gen Schmerzen
Aurchs 77e/m sch/eppe. OAer kann
/ch we/ter noch an e/n ITanAer
g/awbe«?

Ich kann gut verstehen, dass Sie
ob Ihren starken Hüftschmerzen

fast verzweifeln, nachdem schon
eine ganze Reihe von Therapie-
versuchen kaum Linderung zu
schaffen vermochten. Es ist Ihnen
sicher bewusst und Sie haben die-
se Frage auch schon mit Ihrem
Arzt besprochen: wirkliche Er-
leichterung von den Schmerzen
würde nur eine Operation der
Hüfte mit Einsetzen eines Kunst-
gelenkes bringen. Doch gerade
diese Möglichkeit scheint, durch
Ihr geschwächtes Herz verbaut zu
sein. Hat man auch darüber ge-
sprochen, dass ein solcher Eingriff
heute nur in Teilanästhesie, d.h.
unter starker Schonung des Herz-
kreislaufsystems durchgeführt
werden kann? Aus der Distanz ist
die Beurteilung dieser Frage für
mich unmöglich. Was ich in Ihren
Ausführungen vermisse, ist der
Hinweis auf irgendwelche Phy-
siotherapie. Gerade diese Metho-
de ist aber heute wesentlicher Be-
standteil jeder konservierenden
Arthrose-Therapie. Sie sollte in
jedem Fall zur Anwendung kom-
men, wo Schmerzen und Bewe-
gungseinschränkung im Vorder-
grund stehen. Die Beschwerden
sind nämlich zu einem guten Teil
nicht durch die Arthrose an sich,
sondern durch die begleitenden
Muskelverspannungen und -ver-
kürzungen bedingt. Ein Versuch
in dieser Richtung lohnt sich im-
mer. Ich wünsche Ihnen dazu viel
Erfolg!

Or. meA. TV/er Soh/er

alter
+ sport
sunnig
bliibe

wandere A
PRO

SENECIU1E
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